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Zorn Gottes 

Zorn Gottes. (I) AT. Im Hebr. stehen für Zorn (Z.) 
etwa 10 Begriffe zur Verfügung, die sich um ein vielfa
ches häufiger auf Gott als auf Menschen beziehen ( ~ 
Zorn). In einer Cs V steht Z. fast immer mit YHWH 
(nicht Elohim), was den Z. G. im Bundesverhältnis mit 
Israel verortet. Dementsprechend ist v. a. Israel Objekt 
des Z.es G., aber auch Einzelpersonen (Mose Dtn 1,37; 
Mirjam Num 12,9 etc.) und fremde Völker. Auslöser ist 
in den meisten Fällen menschliches Handeln gegen 
Gott und seine Tora, z. B. in der Hinwendung zu an
deren Gottheiten (Ex 32 Dtn 29,27) oder in der Ver
nachlässigung ethischer Verpflichtungen (Ex 22,23). 
Niederlagen im Krieg Qos 7), Mißernten (Dtn 11,17), 
Verbannung (Prophetie), individuelle Schicksals
schläge (Ijob 19,11 Ps 88,17) werden als Auswirkungen 
des Z .es G. gedeutet. Der häufigste Terminus JänapF ap 
(Nase= Z.) hat seine Grundbedeutung im Schnauben. 
Feuer (Ez 21,36) und Wasser (Hos 5,10; vgl. Zorn
becher Jer 25) sind die dominanten Bilder. Das Gegen
gewicht zum Z. G. ist sein Erbarmen, wie es deutlich in 
der »Gnadenformel« (Ex 34,6 u. a.) zum Ausdruck 
kommt: J .er.ek J appayzm - lange Nase - Langmut. 
(II) NT. (A) Sprachgebrauch. Für Z. G. werden im NT 
ausschließlich opyiJ und 0uµ6~ gebraucht, wodurch 
schon sprachlich auf die Eigenart des Z.es G. (gegen
über paganen Umweltvorstellungen) hingewiesen wird. 
(B) Z. G. und Jesus. Die Evv stellen Jesus expressis ver
bis selten, in der Sache wiederholt als über gottwidriges 
Verhalten Erzürnten (z. B. Mt 4,10 Mk 1,25 .41f Joh 
8,44 u. ö.) dar, was weniger sein Menschsein als viel
mehr sein Gottesbild offenbart, vor dessen Z.gericht 
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auch er (vgl. Lk 21,23 Mt 22,7 par; vgl. die Gerichts
predigt des Täufers: Mt 3,7.10-12 par) warnt und mahnt. 
(C) Gottes Z.es-Wirken in Gegenwart und Zukunft. 
Vom gegenwärtigen göttlichen Z.verhängnis sprechen 
deutlich Paulus undJoh. Paulus bietet v. a. im Röm eine 
Argumentationsreihe, dergemäß nur dem Glaubenden 
sowohl die gegenwärtigen Ereignisse der Gerechtigkeit 
als auch die des Z.es G. offenbar werden (Röm 1,17f). 
In der pln Verkündigung der gegenwärtigen Offen
barung des Z.es G. (vgl. 3,5 4,15 13,4f 1Thess 2,16) fehlt 
niemals der Hinweis auf das zukünftige Z.gericht und 
umgekehrt (vgl. Röm 2,5.8 9,22 1Thess 1,10; 5,9). Aber 
der Z. G. wird von Paulus bes. als eine zukünftig-es
chatologische Größe gesehen (Röm 2,5: der »Tag des 
Z.es«; vgl. 5,9). Diese pln Gesamtkonzeption hat die 
Frage nach der Vereinbarkeit des Gerichtsgedankens 
mit dem von der Rechtfertigung des Menschen durch 
Gott ausgelöst, die diskutiert und nicht einheitlich ge
sehen wird (vgl. Synofzik). Der joh Gegenwartsescha
tologie entsprechend ist bei J oh der Z. G. für den 
Nichtglaubenden jetzt erfahrbar Qoh 3,36). Aber wie 
bei Joh das gegenwärtig erfahrbare Heil seiner »Voll
endung« entgegenharrt und so die Zukunftsperspek
tive nicht völlig aufgehoben ist, so wird es auch ein 
zukünftiges Gericht geben (vgl. 5,29). Ein solches zu
künftiges Z.es-Gericht wird dann in der Offb mit aller 
Dramatik dargestellt. 
(D) Adressaten des Z.es G. Nach Q (Mt 3,76-10 par) 
wird diejenigen der zukünftige Z: G. treffen, die ihr 
Heil ausschließlich in der Abstammung von Abraham 
begründet und gesichert sehen, die Juden. Die mt Q
Redaktion verweist dann unter ihnen v. a. auf Pharisäer 
und Sadduzäer (Mt 3,7a; vgl. die Negativzeichnung der 
Pharisäer als Repräsentanten der Juden bei Joh). Jesus 
selbst weiß sich zu den Juden, dem Gottesvolk, gesandt; 
so sind diese für ihn zunächst Adressaten der Huld, 
aber auch des Z.es G. (vgl. oben B). Auch Paulus nennt 
1Thess 2,14 »die Juden« Objekte des Z.es G., der sie we
gen ihrer Untaten an Jesus und den Propheten voll er
reicht hat. Daß diese Stelle (vgl. noch Röm 2,5 4,15) 
nicht vom »ewigen Z.« Gottes den Juden gegenüber 
spricht, zeigt die gesamtpln-eschatologische Anschau
ung über die Juden bes. in Röm 11. Wenn die Juden das 
Gesetz (4,15) dem Z. G. ausliefert, so die Heiden ihr 
»widernatürliches« Verhalten (1,24.26.28) . In beiden 
Fällen erweisen sich die Menschen nach Paulus in ihrem 
Gebundensein an ein widergöttliches Begehren, das 
den Z. G . hervorruft. NachJoh bleibt der Z. G. auf je
dem, der dem Sohn Gottes »nicht gehorcht« Qoh 3,36), 
d . h. nicht an ihn glaubt. Bes. vielfältig und bilderreich 
spricht schließlich die Offb vom Z. G. (0uµ6~) und 
dessen Adressaten: Alle Völker (Offb II,18 14,8 18,3 
19,15), alle Menschen, von den Höchsten bis zu den 
Niedrigsten (6,15ff), die ganze Erde (14,10 16,1), v. a. 
das gottlose Babel (14,8 16,19) haben am »Tag des Z.es« 
den Z. G. zu befürchten, denn dies wird der Endkampf 
sein zw. Gott und seinen eigentlichen, die ganze Schöp
fung Gottes in ihren Bann ziehenden, widergöttlichen 
Mächten, bei welchem der Z. G. den Z. des Gegners 
besiegen wird (vgl. 14,19 12,7 15-16). 
(E) Befreiung vom Z. G. Die Errettung vom Z. G. ist in 
der apostolischen Verkündigung an die PersonJesu ge
knüpft. Schon jetzt errettet er vom zukünftigen Z. G. 
(1Thess 1,10), dessen Einordnung in den Heilsplan 
Gottes geheimnisvoll und rätselhaft ist (vgl. Röm 1 
9,22), für den uns Gott aber nicht bestimmt hat (1Thess 
5,9a). Gottes Wille ist es nämlich, daß wir »durch Jesus 
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Christus, unseren Herrn, das Heil erlangen« (5,96; vgl. 
Joh 3,16ff). Diese Rettung ist dem Menschen durch 
Christi Tod, wodurch sie versöhnt wurden und nicht 
mehr Feinde Gottes sind, geschenkt (vgl. Röm 5,9f). So 
ist die Befreiung vom Z. G. dem gewährleistet, der an 
Christus glaubt Qoh 3,36 Röm 3,26). Dies impliziert 
seitens des Menschen eine Umkehr, µE'tavota (vgl. Mt 
3,2 .8 par Mk 1,15), und vollzieht sich gottgewirkt im 
Geschehen der Taufe. 
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